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Registrierung und Zulassung von Eier-Packstellen  
 
Begriffsbestimmung:  „PACKSTELLE“ 

LMSVG Vermarktungsnormen 

VO (EG) Nr. 853/2004, Anh. I, Pkt. 5.4: 

Ein Betrieb, in dem Eier nach Güte- und 
Gewichtsklassen sortiert werden 

VO (EG) Nr. 589/2007, Art. 1 Buchstabe q): 

Eine Packstelle im Sinne der VO (EG) Nr. 
853/2004, die nach Maßgabe des Art. 5 Abs. 2 der 
vorliegenden VO zugelassen ist und in der die Eier 
nach Güte- und Gewichtsklassen sortiert werden 

 
Zulassung erfolgt auf Grund von zwei verschiedenen Rechtsakten: 
 

1)  LEBENSMITTELHYGIENERECHTLICHE ZULASSUNG  

Zulassungspflichtig: 

Betriebe, die dem Anhang III der VO (EG) 
Nr. 853/2004 unterliegen 
Beantragung vor Aufnahme ihrer Tätigkeit 
beim Landeshauptmann gem. § 10 Abs. 1 
LMSVG 

 Ausnahmen von der Zulassungspflicht 
(„Kleinpackstelle“): 

Betriebe, die die Bedingungen des § 4 
Abs. 3 der Lebensmittel-
Einzelhandelsverordnung erfüllen 

 Eier von eigener Haltung sortieren 

o < 2.000 LH-Plätze 

o Lieferung an 
Einzelhandelsbetriebe 

Bei Zulassung Vergabe der Zulassungs-
nummer (VIS.Nr.) und  

Eintrag im Register gem. § 10 Abs. 4 
LMSVG (VIS-Register) 

  
Keine VIS-Nr. und 

kein Eintrag im VIS-Register 

 
 
   
2)  TECHNISCHE ZULASSUNG GEMÄSS VERMARKTUNGSNORM (BVB) 
     (BGBl. II Nr. 365/2009) 
 
lebensmittelrechtliche Zulassung ist 
anzugeben und zu belegen 

 Inanspruchnahme der 
Ausnahmeregelung ist zu bekunden 

 
Bedingungen des § 5 der VO 589/2008 sind erfüllt 

- Durchleuchtungsanlage 
- Luftkammermesser 
- Sortieranlage 
- Geeichte Waage 
- Eierstempelgerät

 

Vergabe der Packstellenkennnummer 

VIS-Nr. (AT 1 9999 EG) 

 Vergabe der Packstellenkennnummer 

AT + LFBIS-Nr. (AT 1234567) 
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Vorgangsweise für Änderungen von Packstellenzulassungen gem. BGBl. II Nr. 
365/2009, Vermarktungsnormen für Eier 
 

 Bereits zugelassene Packstellen haben jede Änderung der Zulassungsdaten der 
Behörde zu melden 

 Bewirkt Änderungsmeldung das Erfordernis einer LM-rechtlichen Zulassung oder 
deren Wegfall, so hat die Behörde die Packstellen-Kennnummer entsprechend 
zu ändern 

 Entzug der Packstellenzulassung wenn 

o Zulassungsbedingungen nicht mehr erfüllt werden 

o Änderungen von Zulassungsdaten nicht mitgeteilt werden 

o Die LM-rechtliche Zulassung entzogen wurde 

 Packstelle kann auf eine bestehende Zulassung verzichten (schriftlich) 

 

Übergangsbestimmungen (§ 10) 

 Packstelle hat bis 31.12.2010 bekanntzugeben, ob 

o eine LM-rechtliche Zulassungsnummer vorliegt oder 

o gem. § 4 (3) der LM-Einzelhandeslverordnung keine LM-rechtliche 
Zulassung benötigt wird 

 Erfolgt bis 31.12.2010 keine diesbezügliche Bekanntgabe, so ist die (derzeitige) 
Packstellenzulassung zu entziehen 

 Bestände an Material für Verpackung und Kennzeichnung mit aufgedruckten 
alten Packstellenkennnummern können bis 31. Dez. 2012 weiter verwendet 
werden 

 
Legehennen- bzw. Packstellenregister 

 Die Registrierung der Erzeugerbetriebe/Packstellen ist über die elektronische 
Datenbank des Geflügelgesundheitsdienstes (QGV) abzuwickeln. 

 Die Datenbank ist seitens der Behörde durch unverzügliche Eingabe 
gegebenenfalls neu vorliegender Daten ständig aktuell zu halten. 

 
---------- 


